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Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 

Ihre Nachricht Unser Zeichen Telefon +49 (89) 9214-3513 München 
 72-U8700-2019/2-134 Monika Buchreiter-Schulz 01.08.2019 
    

Erste Vollzugshinweise zu den Änderungen des Immissionsschutzrechts aufgrund 
des Volksbegehrens zum Artenschutz und des Begleitgesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Gesetz des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet 

die Bienen!“ sowie das Begleitgesetz „Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz - 

Versöhnungsgesetz“ treten am 01.08.2019 in Kraft. Die aktuellen Gesetzestexte sind 

im Internet unter  

http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Folgedruc

ksachen/0000002500/0000002761.pdf 

und 

http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Folgedruc

ksachen/0000002500/0000002762.pdf 

veröffentlicht.  

Die den Immissionsschutz betreffenden neuen Vorschriften der Art. 11a Bayerisches 

Naturschutzgesetz (BayNatSchG) sowie Art. 15 Bayerisches Immissionsschutzge-

setz (BayImSchG) werden von den Immissionsschutzbehörden vollzogen, wobei im 

Einzelfall die Beteiligung der unteren Naturschutzbehörde unabdingbar sein wird. 

StMUV - Postfach 81 01 40 - 81901 München 

Per E-Mail 
 
An die Regierungen 
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Hinweise zum Vollzug 

Zur Unterstützung des Vollzugs geben wir folgende erste Hinweise zu den neuen Vorschrif-

ten:   

 

1. Zu Art. 11a BayNatSchG 

Art. 11a stammt aus dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens, den der Bayerische Land-

tag am 17.07.2019 unverändert beschlossen hat, und hat folgenden Wortlaut: 

 
1Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich sind zu 

vermeiden. 

2Himmelstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind unzulässig.  

3Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen im Außenbereich müssen die Auswirkungen 

auf die Insektenfauna, insbesondere deren Beeinträchtigung und Schädigung, überprüft 

und die Ziele des Artenschutzes berücksichtigt werden. 

4Beleuchtungen in unmittelbarer Nähe von geschützten Landschaftsbestandteilen und 

Biotopen sind nur in Ausnahmefällen von der zuständigen Behörde oder mit deren Ein-

vernehmen zu genehmigen.  

 

Die Begründung des Gesetzentwurfs nimmt auf § 21 Naturschutzgesetz Baden-

Württemberg (in der Fassung vom 21.11.2017) Bezug, der die Zulässigkeit von Werbe-

anlagen, Himmelsstrahlern und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung regelt. Weitere für 

den immissionsschutzrechtlichen Vollzug hilfreiche Ausführungen enthält die Begründung 

des Volksbegehrens nicht.  

 

Vorbemerkung zur Begriffsbestimmung  

Die in Art. 11a verwendete Begriffe „Beleuchtungen“ und „Beleuchtungsanlagen“ werden 

einheitlich als eigenständige, d.h. nicht als Teil eines Bauwerks errichtete „Beleuchtungs-

anlagen“ verstanden, die in die freie Landschaft wirken. 

 

1.1. Zu Art. 11a Satz 2  

1.1.1. Nach Art. 11a Satz 2 sind Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher 

Wirkung unzulässig. Dem Wortlaut der Vorschrift nach ist das Verbot nicht auf 

den Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB beschränkt.  

1.1.2. Unter „Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung“ werden aufgrund der Überschrift 

des Art. 11a Beleuchtungsanlagen verstanden, die mit nach oben gerichtetem 

Licht und weitläufiger Sichtbarkeit Aufmerksamkeit erregen sollen, Schmuck- 

oder Werbefunktion erfüllen und in der freien Landschaft störend in Erscheinung 
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treten. 

Straßenbeleuchtungsanlagen, die der Straßen- und Wegesicherheit dienen, sind 

vom Anwendungsbereich der Norm nicht erfasst. 

Da die Gesetzesbegründung ausdrücklich von “unnötigem“ (Streu-)Licht spricht, 

sind auch andere Beleuchtungsanlagen, die der individuellen oder öffentlichen 

Sicherheit dienen, als nicht von der Norm erfasst anzusehen. Im Einzelfall ist 

daher zu prüfen, ob bei vernünftiger Betrachtung der Beleuchtung nicht uner-

hebliche Sicherheitsfunktion zukommt (z.B. Beleuchtung eines Betriebsgeländes 

und seiner aufragenden Bauwerke auch aus Gründen der Arbeitssicherheit und 

/ oder des Werksschutzes). Ist dies zu bejahen, so liegt keine unzulässige „Ein-

richtung“ im Sinne des Satzes 2 vor.  

1.1.3. Die Erteilung von Ausnahmen vom Verbot von Himmelsstrahlern und Einrich-

tungen mit ähnlicher Wirkung ist nicht vorgesehen. Eine Befreiung nach  

§ 67 Abs. 1 BNatSchG ist grundsätzlich möglich.  

 

1.2. Zu Art. 11a Satz 4 

1.2.1. Anwendungsbereich 

Die Vorschrift betrifft Beleuchtungen in unmittelbarer Nähe von geschützten 

Landschaftsbestandteilen und Biotopen im Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB. 

Wie bei Art. 11a Satz 2 sind der Sicherheit dienende Beleuchtungsanlagen nicht 

erfasst. Die Vorschrift gilt für Neuanlagen und wesentliche Änderungen beste-

hender Anlagen (vgl. § 16 BImSchG). Bestehende Anlagen sind nicht vom Gel-

tungsbereich der Norm erfasst.  

1.2.2. Begriffsbestimmung „geschützte Landschaftsbestandteile und Biotope“ 

Geschützte Landschaftsbestandteile sind gem. § 29 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG 

definiert als  

„rechtsverbindlich festgesetzte Teile von Natur und Landschaft, deren besonde-

rer Schutz erforderlich ist  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender  

Tier- und Pflanzenarten.“ 

§ 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG und Art. 16 BayNatSchG führen dazu bestimmte 

Landschaftsbestandteile auf. 

Zu den gesetzlich geschützten Biotopen führt § 30 Abs. 1 BNatSchG aus:  
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„Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die besondere Bedeutung als Bio-

tope haben, werden gesetzlich geschützt“.  

Die Liste der gesetzlich geschützten Biotope findet sich in § 30 Abs. 2 

BNatSchG und Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG.  

Wann sich eine Beleuchtungsanlage in unmittelbarer Nähe der im Gesetz ge-

nannten Flächen befindet ist abhängig vom Biotoptyp, den zu schützenden 

Tierarten sowie der betreffenden Lichtquelle. Dies ist im Einzelfall naturschutz-

fachlich zu beurteilen. 

1.2.3. Abgrenzung zum Geltungsbereich von Art. 15 BayImSchG 

Als Sondervorschrift zum Schutz von geschützten Landschaftsbestandteilen und 

Biotopen vor den Auswirkungen von Beleuchtungsanlagen beansprucht die 

Norm Vorrang vor Art. 15 BayImSchG als allgemeiner Vorschrift (nur) für Wer-

beanlagen im Außenbereich. 

1.2.4. Zulassung nur in Ausnahmefällen 

Weder die Begründung des Gesetzentwurfs noch Satz 4 selbst enthalten nähere 

Bestimmungen, wann ein „Ausnahmefall“ vorliegt. Zur Auslegung kann deshalb 

vorläufig auf die Bestimmungen des § 21 Abs. 2 und 3 Naturschutzgesetz Ba-

den-Württemberg (in der Fassung vom 21.11.2017) zurückgegriffen werden, 

wobei dem Gebot der Vermeidung von Beeinträchtigungen von Fauna und Flora 

besondere Bedeutung zukommt. 

 

1.3. Zuständigkeit für den Vollzug des Art. 11a BayNatSchG 

Gemäß Art. 44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BayNatSchG sind die Immissionsschutzbehörden 

für den Vollzug des Art. 11a BayNatSchG zuständig.  

1.3.1. Bei Himmelsstrahlern und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung im Sinne des 

Art. 11a Satz 1, die als Hauptanlagen in der Regel immissionsschutzrechtlich 

nicht genehmigungsbedürftige Anlagen darstellen, sind grundsätzlich gemäß 

Art. 1 Abs. 3 Nr. 3 BayImSchG die Kreisverwaltungsbehörden für die Überwa-

chung des Verbots zuständig. Sind die Himmelsstrahler oder Einrichtungen mit 

ähnlicher Wirkung Teile oder Nebeneinrichtung einer genehmigungsbedürftigen 

Anlage (vgl. § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV), ist für den Vollzug des Verbots diese 

Genehmigungsbehörde zuständig. 

1.3.2. Art. 11a Satz 4 findet Anwendung in immissionsschutzrechtlichen Anlagenge-

nehmigungsverfahren sowie in sonstigen Zulassungs-, Plangenehmigungs- und 

Planfeststellungsverfahren. Soweit die Immissionsschutzbehörde das Verfahren 

nicht selbst führt, ist sie zu beteiligen und ihr Einvernehmen herzustellen. 
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2. Zu Art. 15 BayImSchG 

Die Erweiterung des BayImSchG um materiell-rechtliche Regelungen zu vermeidbaren 

Lichtemissionen erfolgte mit der Verabschiedung des Begleitgesetzes zum Volksbegeh-

ren („Versöhnungsgesetz“) am 17.07.2019. Die Bestimmungen des neuen Art. 15 

BayImSchG lauten wie folgt.  

 

(1) Nach 23 Uhr und bis zur Morgendämmerung ist es verboten, die Fassaden baulicher 

Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit das nicht aus Gründen der öffentli-

chen Sicherheit erforderlich oder durch oder auf Grund Rechtsvorschrift vorgeschrieben 

ist.  

(2) 1Im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs sind beleuchtete oder lichtemittie-

rende Werbeanlagen verboten. 2Die Gemeinde kann bis längstens 23 Uhr Ausnahmen 

von Satz 1 zulassen für  

1. Gaststätten und  

2. zulässigerweise errichtete Gewerbebetriebe an der Stätte der Leistung, soweit dafür in 

Abwägung mit dem Gebot der Emissionsvermeidung ein erhebliches Bedürfnis besteht. 

 

Verstöße gegen diese Verbote können mit Bußgeld bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 

werden, vgl. Art. 18 Abs. 1 Nr. 5 BayImSchG.  

 

2.1. Zu Art. 15 Abs. 1  

2.1.1. Das generelle Verbot der Fassadenbeleuchtung des Art. 15 Abs. 1 gilt für alle 

öffentlichen Gebäude wie Schlösser, Rathäuser, Kirchen, Ämter, touristischen 

Anlagen etc. ab 23 Uhr bis zur Morgendämmerung (vgl. Gesetzesbegründung 

LT–Drucksache 18/1816).  

2.1.2. Der Begriff „Morgendämmerung“ ist nach Sinn und Zweck der Regelung als 

30 Minuten vor Sonnenaufgang zu definieren. Die Regelung bezweckt in erster 

Linie der Erhalt von Fledermausquartieren in und an Gebäuden. Wenn die Zu-

gangsöffnungen zu den Verstecken angeleuchtet werden, geben die Tiere sie 

auf. Da Fledermäuse zumeist erst in der Morgendämmerung von ihren Jagdaus-

flügen zurückkehren, ist entscheidend, dass Beleuchtungen nicht vor dem Hell-

werden eingeschaltet sind. 

2.1.3. Das Verbot gilt nicht, soweit die Beleuchtung durch Rechtsvorschrift oder in 

Vollzug rechtlicher Vorgaben vorgeschrieben oder soweit sie zur öffentlichen Si-

cherheit, insbesondere der Wegesicherheit (vgl. zum Beispiel  

Art. 51 BayStrWG) erforderlich ist.  
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Auch sicherheitsrelevante Beleuchtungen, insbesondere zur Einbruch- oder 

Vandalismusabwehr, sind vom Verbot nicht erfasst.  

 

2.2. Zu Art. 15 Abs. 2 

2.2.1. Art. 15 Abs. 2 begründet ein Verbot von beleuchteten oder lichtemittierenden 

Werbeanlagen im Außenbereich. Die Werbung muss dabei alleiniger Zweck der 

Beleuchtung sein; nicht erfasst sind Beleuchtungen, die bei vernünftiger Be-

trachtung zugleich der Sicherheit dienen (s.o. zu Art. 11a Satz 2 BayNatSchG).  

2.2.2. Im Gegensatz zu Abs. 1 ist der Anwendungsbereich von Abs. 2 auf den Au-

ßenbereich i.S.d. § 35 BauGB beschränkt. Eine Ausnahme des Verbots kann 

nur bis längstens 23 Uhr erteilt werden und nur für Gaststätten (Nr. 1) und zu-

lässigerweise errichtete Gewerbebetriebe an der Stätte der Leistung, sofern ein 

erhebliches Bedürfnis für die Lichtwerbung vorliegt (Nr. 2). Den Gemeinden 

steht dabei ein Ermessen zu, ob sie dem Individualinteresse an Werbebeleuch-

tung oder dem gesetzlichen Gebot der Emissionsvermeidung Vorzug geben 

(vgl. Gesetzesbegründung LT-Drucksache 18/1816).  

2.2.3. Anhaltspunkte für eine Ausnahmeerteilung können sich in Anlehnung an § 21 

Abs. 2 des Gesetzes des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur 

und zur Pflege der Landschaft (NatSchG) ergeben. Eine Ausnahme kann bei-

spielsweise gewährt werden, sofern eine Leuchtreklame in der freien Landschaft 

als Wegweiser für eine entlegene und schwierig auffindbare Gaststätte dient. 

Ferner könnte ein erhebliches Bedürfnis nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 vorliegen, 

wenn die Werbeanlage auf gewerbliche Direktvermarktung landwirtschaftlicher 

Produkte („Hofladen“, Christbaumverkauf) – ggf. mit geeigneter saisonaler Ein-

schränkung ihres Betriebs – hinweist.  

2.2.4. Die Überwachung der Einhaltung des Verbots einschließlich einer ggf. erfor-

derlichen Einleitung von Bußgeldverfahren obliegt im Übrigen der örtlich zustän-

digen Immissionsschutzbehörde. Vor-Ort-Kontrollen von Amts wegen zur Über-

wachung sind grundsätzlich entbehrlich.  

2.2.5. Sonstige Rechtsvorschriften für beleuchtete Werbeanlagen im Außenbereich, 

die dem Schutz anderer Belange, z.B. der Sicherheit im Straßenverkehr (§ 33 

Straßenverkehrs-Ordnung) dienen, bleiben von Art. 15 Abs. 2 BayImSchG un-

berührt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Dr. Monika Kratzer 
Ministerialdirigentin 


